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Donnerstag, 21. September 2006

Kindeswohl gilt auch für Flüchtlingskinder
- Stellungnahme zur Ablehnung als Härtefall nach § 23a Aufenthaltsgesetz durch die Härtefallkommission des Landes im Fall der Familie Yildirim aus Koblenz-Neuendorf -

Am 6. September beschloss die Härtefallkommission des Landes, den Fall der Familie Yildirim aus Koblenz nicht als Härtefall zu werten. Damit hat sie nicht die Voraussetzung für einen legalen dauerhaften Aufenthalt der Familie nach § 23a Aufenthaltsgesetz geschaffen. 

Dazu nimmt die Initiative Zuflucht wie folgt Stellung: 

„Das Kindeswohl muss stärker beachtet werden“, mit dieser Forderung zum Weltkindertag am 20. September rüffelt das  Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) die deutschen Asyl- und Ausländerbehörden. Damit wird der Kinderrechtskonvention, nach der unsere Behörden das Kindeswohl als oberstes Prinzip zu berücksichtigen haben, durch die weltweit oberste Flüchtlingsinstanz Nachdruck verliehen. Der UNHCR moniert: „Weder im Asylbewerberleistungsgesetz noch im Asylverfahrens- und Aufenthaltsgesetz gibt es Bestimmungen, die das Prinzip des Kindeswohls gesetzlich berücksichtigen und verankern.“ 

Die Initiative Zuflucht weist seit Jahren und insbesondere in den letzten Monaten wegen des Falles der Familie Yildirim unsere Behörden immer wieder darauf hin, zuletzt auch die Härtefallkommission unseres Landes. Die ablehnende Haltung unseres Oberbürgermeisters, der Härtefallkommission und unseres Innenministers gegenüber dem Kindeswohl ist unverständlich. Das Abschieben von hier geborenen Kindern mit ihren langjährig geduldeten Eltern verstößt gegen das Kindeswohl und damit gegen international festgeschriebene Standards (Kinderrechtskonvention und Europäische Menschenrechtskonvention). 

Die rechtlichen Grundlagen zur Berücksichtigung des Kindeswohles sind allen zur Genüge bekannt. Dass trotzdem nach Aussage unseres Bürgermeisters und unseres Innenministers angeblich „nach Recht und Gesetz“ hier geborene Kinder abgeschoben werden können, kann nur noch als zynisch und menschenrechtsverachtend bezeichnet werden. Durch falsche Prioritätensetzung in der Rechtsauffassung und in angeblicher Erfüllung von „Recht und Gesetz“ laden die Verantwortlichen schwere Schuld auf sich, sollte es zur Abschiebung kommen. 

Die Entscheidung der Härtefallkommission, die Familie Yildirim nicht als Härtefall anzuerkennen, belegt, dass die Abschiebung von Kindern mit ihren Eltern zum Standard in unserer Rechtsprechung gehört. Kinder werden nicht als eigenständige Rechtsträger und Rechtspersonen anerkannt, sondern sie werden als Anhängsel der Eltern betrachtet. Der Standardfall von langjährig Geduldeten, wie die Familie Yildirim, konnte daher laut Innenministerium „nicht zum Härtefall stilisiert werden“. Damit schafft ironischerweise die Härtefallkommission selbst einen Fall von unmenschlicher Härte gegen die Kinder. 

Das Innenministerium hat zugestanden, dass es sich hier um eine Lücke im Gesetz handelt und die Problematik beseitigt werden muss. Unser Innenminister, Herr Bruch, kann im Gegensatz zur Kommission die Gesamtsituation der Familie berücksichtigen und zugunsten der Familie entscheiden. Gerade die drohende Verhaftung des Vaters wegen Kriegsdienstverweigerung und die angespannte Menschenrechtssituation in der Türkei sollten gesehen werden. 

Die Initiative Zuflucht fordert Herrn Innenminister Bruch auf, seinen Handlungsspielraum zugunsten der Familie und der hier geborenen Kinder endlich zu nutzen. 

Die Initiative Zuflucht bittet den Herrn Innenminister, dem Beispiel seines Berliner Kollegen zu folgen, und einen vorläufigen Abschiebestopp für langjährig Geduldete zu erlassen. 

Die Initiative Zuflucht lädt die Koblenzer Bevölkerung ein, sich am Tag des Flüchtlings, am 29. September, in einem Solidaritätsmarsch für Kinderrecht und Menschenwürde zu engagieren. 
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